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RS UVS Niederösterreich 1999/03/15
Senat-BL-98-453

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.03.1999

Rechtssatz

Die Wendung "auf Gefahr des Einschreiters" bedeutet, dass derjenige, der sich mit seinem Anbringen an eine

unzuständige Behörde wendet, die damit verbundenen rechtlichen Nachteile unter allen Umständen zu tragen hat,

wenn auch der unzuständigen Behörde die P icht zur Weiterleitung des Anbringens bzw Weiterverweisung an die

zuständige Stelle auferlegt ist.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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